
Satzung der Lehrervertretung
der Musikschule Berlin-Pankow

§ 1 Status der Lehrervertretung

1 An der Musikschule Berlin-Pankow, im Folgenden MSP genannt, besteht als 
Interessenvertretung der Musikschullehrerinnen und -lehrer eine von diesen gewählte 
Lehrervertretung, im Folgenden LV genannt. Sie setzt sich zusammen aus Lehrervertretern 
der Zweigstellen Prenzlauer Berg, Weißensee und Pankow.

2 Sitz der LV ist die MSP, Am Schloßpark 20, 13187 Berlin.
3 Die Leitung der MSP und die LV schließen eine Vereinbarung über die Art ihrer 

Zusammenarbeit und den arbeitsrechtlichen Schutz der Mitglieder der LV ab.
4 Die LV wird gebildet auf Grundlage von Artikel 9 Abs. 3 GG und der AV über die 

Musikschulen Berlins vom 29.8.2001, Abs. 7.

§ 2 Aufgaben der LV

1 Die LV ist Ansprechpartner für alle Lehrkräfte der drei Zweigstellen und vertritt deren 
Interessen gegenüber allen Leitungsebenen der MSP und bezirklichen sowie überbezirklichen 
Gremien und Entscheidungsträgern.

2 Der Aufgabenbereich der LV umfasst auch die mögliche Beratung der Musikschulleitung in 
allen wichtigen Entscheidungen der MSP, besonders bei Schulkonzeptentwicklung, 
Qualitätsmanagement sowie Neueinstellung und Kündigung von Musikschullehrerinnen und 
-lehrern. Die LV ist daher rechtzeitig über anstehende derartige Entscheidungen, mindestens 
jedoch einmal jährlich, zu informieren. Im Falle einer anstehenden Kündigung ist die LV 
langfristig in diesen Prozess einzubeziehen. In Konfliktfällen zwischen Musikschullehrerinnen 
und -lehrern und der Leitung der MSP kann von beiden Seiten ein Mitglied der LV 
hinzugezogen werden. 

4 Die LV nimmt generell keine Aufgaben wahr, die vom Personalrat wahrgenommen werden.

§ 3 Versammlung der Musikschullehrerinnen und -lehrer und Wahl der LV

1 Die LV lädt bei Bedarf zu einer Lehrerversammlung ein.
2 Beschlüsse der Lehrerversammlung werden mit einfacher Mehrheit der versammelten Lehrer 

gefasst.
3 Die  Lehrerversammlungen der jeweiligen Zweigstellen der MSP wählen mit einfacher 

Mehrheit je ein oder zwei Kandidaten mit den meisten Ja-Stimmen als LV für die Dauer von 
vier Jahren. Die LV wählt daraus spätestens vier Wochen danach einen Sprecher und einen 
stellvertretenden Sprecher der LV.

4 Satzungsänderungen können auf der Lehrerversammlung mit Zweidrittelmehrheit der 
Stimmen der versammelten Lehrer beschlossen werden.

Diese Satzung tritt nach Zustimmung der Lehrerversammlungen aller Zweigstellen am 9. März 2005 
in Kraft.

Berlin, 9. März 2005


